
 
MERKBLATT FÜR LEBENSMITTELVERKAUFSSTÄNDE 

 
 

 
1. Ausstattung 

 
� Die Betriebsstätten müssen so konzipiert, gebaut, sauber und in Stand gehalten 

werden, dass das Risiko von Kontaminationen vermieden wird. 
 

� Die Böden sind zu befestigen. 
  

� Die Wände müssen abwaschbar und leicht zu reinigen sein. 
 

� Die Arbeitsflächen sowie alle anderen Oberflächen, die mit Lebensmitteln in 
Berührung kommen, sind in einwandfreiem Zustand zu halten, müssen leicht zu 
reinigen und erforderlichenfalls zu desinfizieren sein. Für Kühleinrichtungen, 
sonstiger Lagerräume und –flächen gelten dieselben Anforderungen. 
 

� Unlackierte Holzflächen sind nicht geeignet. 
 

� Das Bereitstellen einer ausreichenden Menge von warmen und kalten Trinkwasser 
muss im Verkaufsstand gewährleistet sein, um eine hygienisch einwandfreie 
Lebensmittelbe- und -verarbeitung sowie Reinigungsarbeiten durchführen zu 
können. 
 

� Es sind sowohl Waschbecken für die Reinigung und Desinfektion der Hände als 
auch Waschbecken zum Reinigen der Arbeitsgeräten und Ausrüstungen 
einzurichten. Diese müssen über Warm- und Kaltwasser verfügen. Zum Reinigen 
und Desinfizieren der Hände müssen entsprechende Mittel und zum 
Händetrocknen Papierhandtücher (mit entsprechenden Abfallgefäßen) 
bereitgestellt werden. 
 

� Die Verwendung einer Abwasch mit 2 Wannen zum Reinigen der Hände und der 
Arbeitsgeräte und Ausrüstungen ist zulässig. 
 

� Bei Verwendung von Mehrweggeschirr, ist dieses nach jedem Gebrauch 
entsprechend zu reinigen und im Zuge dieses Reinigungsvorganges jedenfalls 
einer thermischen Desinfektion mittels einer geeigneten maschinellen Einrichtung 
oder durch Nachspülen mit Heißwasser zu unterziehen. 

 
 
 
2. Abfallbeseitigung, Lagerung von Reinigungs- und Desinfektionsmitteln 

 
� Angemessene Vorrichtungen zur hygienischen Lagerung und Entsorgung von 

Abfällen sind vorhanden. Das Öffnen der Behälter hat vorzugsweise ohne 
Handbedienung (z.B. Fußbedienung) zu erfolgen. 
 

� Reinigungs- und Desinfektionsmittel dürfen nicht in Bereichen gelagert werden, in 
denen mit Lebensmitteln umgegangen wird. 

 
 
 
 
 



3. Warenhygiene 

 
� Lebensmittel im Verkaufsbereich sind mit einem Spuckschutz vor Kontamination 

zu schützen. 
 

� Die Kühlkette darf nicht unterbrochen werden. 
 

� Leicht verderbliche Lebensmittel sind bei Temperaturen von +2°C bis +4 °C zu 
lagern. 

 
� Kühlung und Heißhaltung von Lebensmitteln: 

o Auf kaltem Weg hergestellte Speisen und Lebensmitteln (z.B. vorgefertigte 
Wurstsemmeln, Tramezzini) sind unmittelbar nach der Herstellung gekühlt zu 
lagern. 

o Nach dem Erhitzen werden die Speisen so heiß wie möglich, jedenfalls aber bei 
Temperaturen über +70 °C gehalten. Eine kurzfristige Temperatur-
unterschreitung kann toleriert werden. 

 
� Umgang mit Frittierfetten und -ölen: 

Frittierfett (-öl) darf nicht über +175 °C erhitzt werden und ist bei Bedarf zu 
wechseln (Empfehlung: mindestens 1x täglich). 
 

� Umgang mit Tiefkühlprodukten:  
o Tiefgefrorene Lebensmittel müssen bei einer Temperatur von mindestens  

-18 °C (oder niedriger) gelagert werden. 
o Das Auftauen von tief gefrorenen Lebensmitteln erfolgt in einer 

Kühleinrichtung, einem Mikrowellenherd oder durch Verarbeitung Zug um Zug. 
o An- oder aufgetaute Tiefkühlwaren werden nicht neuerlich eingefroren. 

 
 
 

4. Personalhygiene 

 
� Unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse sind Toiletten für das Personal 

einzurichten oder müssen in unmittelbarer Nähe vorhanden und benützbar sein. 
 
� Personen mit Erkältungskrankheiten in akutem Zustand, infizierten Wunden, 

Hautinfektionen oder - verletzungen oder Durchfall ist der Umgang mit 
Lebensmitteln und das Betreten von Bereichen, in denen mit Lebensmitteln 
umgegangen wird, generell verboten. Der Lebensmittelunternehmer trägt hiefür 
die Verantwortung. Um sicher zustellen, dass derartige Personen frei von 
übertragbaren Krankheiten sind wird aufgrund des Epidemiegesetztes 
einGesundheitszeugnis empfohlen. Es ist geeignete, saubere Arbeitskleidung zu 
verwenden. 

 
� Eine Kopfbedeckung, die die Haare umhüllt, ist in Bereichen, in denen 

Lebensmittel be- und/oder verarbeitet notwendig.  
 

� Rauchverbot in Bereichen, in denen mit Lebensmitteln umgegangen wird. 
 
 
 
Auf die Bestimmungen der VO (EG) 852/2004 vom 29. April 2004 über 
Lebensmittelhygiene und der Leitlinie für den Einzelhandel wird hingewiesen. 

 
 

5. Reinigung und Desinfektion von Schankanlagen  
siehe nächste Seite 




